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Verwaltungsvertrag

abgeschlossen zwischen den lvliteigentümern der Liegenschaft
1140 Wien, Ameisgasse 53-57

KG 012'10 Penzing, EZ 2001,
in der Folge kuz Wohnungseigentümer genannt,

und der Gebäudeverwaltung
OBJEKTA lmmobiliengesellschaft m.b.H., ll00 Wien, Reum annplaa 1127,

lmmobilienverwalter und {akler.
in der Foioe kurz Hausverwaltüdg genanntl

1, Die HausveMaltung wifd ab 1.1._ mit allen Handlungen beauftragt, die eine ordnungsgemäße
Verwaltung der Liegenschaft- unter Beachtung der gesetlichen Vorschriften, insbesondere des
Wohnungseigentumsgesetes in derjeweils geltenden Fassung - mit sich bdngt.
Dazu gehört laut getrennt erteilter Vollmacht die Vedretung der Eigentümergemeinschaft gegenüber
Dritten und vor Behörden (Baubehörden, Finanzbehörden, Schlichtungsstellen,etc.), vo.Gericht,
gegenübea Professionisten und Versicherungen.

Die Veräußerung von Sachen, insbesondeae Liegenschafrsanteilen, die Aufnahme von Dadehen, das
Anhängigmachen von Prozessen (mitAusnahme solchergegen einen säumigen Miteigentümer) und das
Schließen von Vergleichen bedarf jedoch einer besonderen Ermächtigung.

2. Die Hausverwaltung ist berechtigt, monatlich zur Deckung der Betrieb6koaten und sonstigen
Bewirtschaftungskosten für die gegenständliche Liegenschaft Akontozahlungen im Namen der
Eigentümergemeinschaft entsprechend dem Verteilungsschlüssel iaut Vereinbarung, bzw. laut
Nutswert oder Nutzfläche, votzuschreiben und einzuheben.
Die Wohnungseigentümer verpflichten sich, die vorgeschdebenen Akontozahlungen monatlich im
voraus, bis spätestens 5. jeden Monats aufein von derVeMaltung zu eröffnendes eigenes
Verrechnungskonto einzuzahlen.

Gegen in Vezug geratene Wohnungsejgentümer ist die Hausverwaltung berechtigt - und gegenüber
der Eigentümergemeinschafr auch verpflichtet - nach vorhedger Mahnung m:t Klage vorzugehen,
sowohl die Forderung als auch das VoEugspfandrecht def Eigent0mergemeinschaft innerhalb von

- sechs Monaten g€lterd zu inacher, und die Anme*ung der Klage im Grundbuch beim Miteigentums-
anteil des Beklagten zu beantragen, um Regressansprüche filr anteilige Bet.iebs- und sonstige
Bewirtschaftungskosten sowie Annuitätenzahlungen und Beiträge zum Instandhaltungsfonds einbringlich
zu machen.
Für den Fall, dass ausständige Liegenschafrsaufwendungen auch mit gerichtlicher Hilfe nicht
eingebracht werden können, verpflichten sich die Wohnungseigentümer, im Verhältnis ihrerAnteile die
uneinbainglichen Forden ngen sowie die durch die Inanspruchnahme des Gerichtes angefallenen Kosten
zu übernehmen. Die Hausverwaltung ist ihrersejts verpflichtet, alle Miteigenttlmer rech?eitig überein
gerichtliches Voruehen gegen einen Miteigenttlmer zu informieren

Die Beiträge zur Reparaturrücklage (lnstandhaltungstonda) werden auf Grund einer zu legenden
Vorschau festgelegt und sind zinsbringend auf einem gesondeden Konto anzulegen. Zinserträge, Skonti
und Rabatte werden den Wohnungseigentilmern gugeschrieben

3. Die Hausverwaltung ist verpflichtet, bis spätestens 30. Junijeden Jahres überdas vorausgegangene
lGlenderjahrjedem Wohnungseigentilmer eine odentliche Ablechnung zu legen und in geeigneter
Weise und aufWunsch einzelner Wohnungseigentümer Einsicht in die Belege zu gewähren und Kopien
über Belege aufVerlangen und gegen Kostenersatz zurVerfügung zu stellen.
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Abfechnungen, Verständigungen und Briefe an die Wohnungseigentümer sind an ihre im
Wohnungseigentum stehenden Objekte zu senden, sofern die einzelnen Wohnungseigentümer keine
andere Zustelladre6se schriftlich bekannt gegeben haben.

Die HausveMaltung ist verpflichtet, für größere, nicht in regelmäßigen Abständen wiederkehrende
Erhaltungs- und Verbesserungsaöeiten zumindest drei Kostonvoranschläge einzuholen.
Bei Gebrechen, die ein sofortiges Handeln der HausveMaltung nötig machen, um weitere Schäden zu
verhindem, sind keine Kostenvoranschläge nötig.

Die Hausverwaltung ist verpflichtet, zumindest alle zwei Jahre eine Hau6vaFammlung abzuhalten.

4. Die Wohnungseigentümer verpflichten sich, der HausveMaftung ein Verwaltungshonorar in Höhe von
jähdich € 42.000,- (in Worten zweiundviezigtausend Euro) zuzüglich der gesetzlichen UmsaCsteuer und
eventuelle die Eigentümefgemeinschaft betreffende Barauslagen zu bezahlen.
zu den Baaauslagen zählen

- Ponosp*en für das V€ßsnd€n dsr Votschreibungsn, Abrechnungen, und sonstigen an .lle Eigenlilner ergehende MitGilungen,
- (opiodqLstenlür AbrcchnungeG und sorgtigg€n Elle Eigentümer ergehend€ ll,lljfgilungen , !,obei dle Kooi8llf0r die .ngsnbd€r

\- Aussendungen mit € 0,20 (20 cent) n€tto prc Blatt ber€chnst wedsn
- das Erst€llen von notrendigen Grundbuchsaoszügen, Gebüh€n beiAmlem etc.
- die Bankspesen der für die Gemeinschan ve sndelen Konten

Die Erstellung von Steuerabrechnungen oder Beiblättern ist gesondert nach Aufwand zu vergüten.

Die oben bezeichneten Beträge sind nach dem Verbraucherpreisindex 2005 oder eines an seine Stelle
tfetenden Indexes weftgesichert. Basis ist der für den Monat des Abschlusses dieses Vertrages
verlautbarte Index. Schwankungen bis zu 5% Iösen die Wertsicherung nicht aus, sind aber bei
Überschreitungen vollzu berücksichtigen. Die neue Inde)uahl bildetjeweils die Grundlage ftlr die
Berechnung der weiteren Uberschreitungen.
Das Honora. ist in zwölf monatlichen Teilbeträgen zu zahlen und jst jeweils am 5. jeden Monats fällig.

Mohrleistungen, die über die ordentliche VeMaltungstätigkeit hinausgehen, sind gesondertzu
honoriercn. Wurden sie übeMiegend im Interesse eines oder mehrerer Wohnungseigentümer erbracht,
weden sie diesem bzw. diesen in Rechnung gestellt. FürzusäEliche Kopien von unterlagen, die auf
Wunsch von einzelnen Eigentlimem hergestellt werden, werden diesenjeweils 0,s4/Seite Euro berechnet, bei
Versendung auch die Po.tospesen).Für die VeMaltung vermieteter Eigentumswohnungen wird schriftlich eine
gesonderte vereinbarung geschlossen.

. Vergütungen der Versicherungsanstalten ftlr die Vorarbeiten gebühren der HausveMaltung ohne
Anrechnung auf das Honorar.

Ferner anerkennen die Wohnungseigentümer den Anspruch der HausveMaltung aufein Zusatzhonorar in
folgenden Fällen:- - Ertedigung von Arbeiien im Zusammenhang miider Durchiüh.ung voin Großrepaiaturcn (Bauvorbeßitungs-
und BauübeMachungstätigkeiten). lm gegebenen Fallgeb0hd der HausveMaltung eine Vergütung für diese
4säElichen Auftvände in der Höhe von 57o, bei geförderten Maßnahmen 10% des Gesamterfordernisses der
Großbaustelle.
- tm Falle der Kihdigung des Verwaltungsvertrages hatdie HausveMaltung Anspruch aut eine Entschädigung
deranlässlich der übergabe der VeMaltung entstehenden lvlehrarbeiten im Ausmaß des dreimaligen
monatlichen Verwaltungshonorars.

5, Dieser VeMaltungsvertrag wurde im Zusammenhang mit dem von der Mehrheit der
Wohnungseigentilmer untezeichneten Vollmachts- und Auftragsformular errichtet. Anderungen des
Vertrages bedürfen zu deren wirksamkeit der Schriftform und milssen von der HausveMaltung und
von der Mehrheit der Wohnungseigentümer unterzeichnet werden.

Wien ,  am . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OBJEKTA

Immobil iengesellschaft m.b.H,
1100 Wien, Reumannplatz 1/27

Wohnungseigentümer Top Nf. -



Vollmocht und Auflrog
des lmmobilienverwollers im Wohnungseigenlum

Die unlerferliglen Wohnungseigentümer(innen) der Wohnungseigentums-Anloge ouf der liegenschofl

geseklicher Vedrelung der Eigentümergemeinschofl Hefin/Frou/Gesellschoft/Firmo

und dem jeweiligen geseklichen Vertreter lout Fkmenbuch (im Folgenden: Vollmochlnehmef/in) Vollmqcht und
Aufhog zurVerwolfung der gemeinsomen leile und Anlogen der Ljegenschoft gemög S l8 bis S 20 WEG 2002.

DieseVollmochl umfosst olle Angelegenheiten, die die ordnungsgemößeVerwoltung der liegenschoft mit sich bringt,
insbesondere

1. die Eigenlümergemeinschott zu vertreten, besonders vor Gericht und Behörden (Boubehörden, Finonzbehörden,
Londesregiel+Fg, Minis+erlen, us\a)-unlsr B€oe,htuAg der Ve+b€holtssrJfgebeo oAdeEer+eru+e €#rs€ t$+redlieh

- die Geschöfte zu besorgen und hiebei die Interessen oller Wohnungseigenlümer zu wohren, Geld oder
Geldeswert einschließlich der mit der Liegenschofl in Zusommenhong slehenden Sleuergulhoben jeder Art in
Empfong zu nehmen und

2. einen berufsmößigen Porleienvertfeler im Sinn des S 3I ZPO und onderer einschlögiger Vedohrensvorsch lten zu
bestellen.

3. Der Velwolter isl zur Einbingung von Grundbuchsgesuchen gem. S 77 Abs I GBG in folgenden Angelegenheilen
bevollmochtigt: Vor2ugspfondrechte, obweichende Vedeilungsschlüssel, qbweichende Abrechnungs- und
Abstimmungseinheiten, Ersichllichmochung des Ve.wolters im Grundbuch.

4. Die Aufnohme von Dorlehen sowie dos Anhöngigmochen und Betreiben von gerichlllchen Vedohren in Angel+
genheiten der gemeinschoftlichen Ve ollung (mit Ausnohme der Wohrnehmung der geseklichen Aufgoben und
Befugnisse durch den Verwolter gemöß S 20 Absoh 5 sowie S 27 Absofz 2 WEG 2002) bedüfen einer besoncleren,
ouf diese Gottungen der Geschöfte loutenden Vollmocht nqch S 1008 ASGB. lm Rohmen des zur ordentlichen
Verwollung der Wohnungseigenlumsonloge (S 28 WEG 2002) erforderlichen Zohlungsverkehrs isl cler/die
Vollmochlnehmer/in berechfigt, Kontoüberziehungen ouf den füf die Eigenfümergemeinschoff gefühden
Bonkkonlen zu iÖfigen.

Der/die Vollmochtnehmer/in wird beouttrogf, die ouf c,ie einzelnen Mil- unO Wohnungseigentümer entfollenden
Beilröge ar clen gemeinschofllichen losten und Kosten cler Wohnungseigentums-Liegenschoft von diesen unler

, )ochtung von S 20 Absok 5 sowie S 27 Absotz2WEG 2OO2 einbringlich zu mochen. Der/die Vollmochtnehmer/in isl
-16rner berechligl und velpffichtel, olle Hondlungen und Rechtsgeschöfte, ous deren Unterlossung der EigenlümeF

gemeinschofl Nochleile entslehen können, noch pflichlgemößem Ermessen vorzunehmen sowie lunlichst im
vorhinein die Wohnungseigentümer dorüber zu informieren. DerldieVollmochtnehmer/in istschlieglich berechtigt, im

-_ Rohmen seiner/ihrer Verwoftungslöligkeil geeignefe Slellvedreler mit gleicher odef minder qusgestotteter Vollmochl _
zu bestellen.

Für seine/ihre Töligkeit gebührt dem/der Verwoller/in dos im Anbol ousgewiesene bzw dos lotsöchlich vereinborle
Enlgelt. Sofern nichl ousdrücklich Gegenleiliges vereinbort ist, bilden die unvebindlichen Verbondsempfehlungen
des Fochverbondes der immobilien- und Vermögensheuhönder der Wirtschoflskommer Österreich die Grundloge tlir
die Berechnung des Honorors und ollfölliger Zusofzenlgelte. Der Vollmochlgeber bestätigt, die unverbindlichen
Verbondsempfehlungen in Kopie erhollen zu hoben.

Ort Dolum Unterschrift(en) des/der Wohnungseigentümer(s)

OVI-Fom N. 6/10/2003
Herousgeber Oslerreichischer Verbond der Immobilienkeuhänder, I040 Wien, wwwovi.ol
Beslellungen: Druckerei Philipp GmbH,2500 Boden, Grobengosse 27, Tel.02252/A61lD,Fox: O2252J42920.
Von derWi schoftskqmmea Oslerreich, Fochverbond der lmmobilien- und Vetmögensheuhönder,
empfohlene Geschöflsbedingungen, VV-WEG/Mog.Rü/Pel2003-l G1 3


